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K U N D M A C H U N G 
 

 

 

 

über die Auszahlung des Jagdpachtschilling  2 0 2 4 

 

Nachdem der Jagdpachtschilling für die Genossenschaftsjagd Oberretzbach bei 

der Gemeinde hinterlegt und gemäß § 37 des NÖ Jagdgesetzes die Anteile 

rechtskräftig bestimmt wurden, können die Anteile in der Zeit vom 15.01.2024 

bis 15.07.2024, während der Amtsstunden in der Gemeindekanzlei in 

Unterretzbach behoben werden.  

Laut Änderung der NÖ Jagdordnung, welche gemeinsam mit der Novelle des NÖ 

Jagdgesetzes 1974 Ende Jänner 2009 in Kraft getreten ist, kann eine Überweisung 

(abzüglich der Spesen) unter Bekanntgabe der Bankverbindung beantragt werden. 

Bagatellbeträge (unter € 15,--) dürfen nicht überwiesen werden. 

Der Jagdausschuss der Jagdgenossenschaft Oberretzbach hat in seiner Sitzung 

vom 29.01.2009 den Beschluss gefasst, dass der nicht behobene 

Jagdpachtschilling zweckgebunden für die Erhaltung von Güterwegen durch die 

Gemeinde zu verwenden ist. 
 

 

 

       Der Bürgermeister: 

       Nigl Manfred eh. 

 

 

 

 
Angeschlagen am:15.01.2024 

 

Abgenommen am 15.07.2024 

 


